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Dienstzeitberechnungen bei Beförderungsverfahren 
 

Bei Beförderungsverfahren greift die Bezirksregierung nach der „Bestenauslese“ auf sog. 
Hilfskriterien zurück. Dazu zählt auch das Kriterium „Dienstzeit“. Die gesetzliche Grundlage zur 
Berechnung dieser Dienstzeit bildet die Laufbahnverordnung (LVO NRW §10). 
Die Dienstzeit berechnet sich von dem Zeitpunkt der Beendigung der Probezeit in der 
Laufbahngruppe. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 50 % werden im vollen 
Umfang angerechnet, ebenso Zeiten einer unterhälftigen Teilzeitbeschäftigung aus familiären 
Gründen. 
Unter bestimmten Bedingungen sind auch Zeiten vor der Einstellung in den Dienst des Landes 
NRW anzurechnen; so z.B. Zeiten im Ersatzschuldienst (auch außerhalb von NRW) und im 
Dienst als Bundesprogrammlehrkraft bzw. Ortslehrkraft, wenn diese in der gleichen 
Laufbahngruppe geleistet wurden. Nicht angerechnet werden aber z.B. Angestelltenzeiten in 
der Sekundarstufe I (andere Laufbahngruppe). 
Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gelten in der Regel nicht als Dienstzeiten; 
Ausnahmen von diesem Grundsatz finden sich in der LVO NRW §14. 
Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Zeiten, die bereits auf die vorangegangene Probezeit 
angerechnet worden sind.  
Bei Tarifbeschäftigten wird eine beamtenrechtliche fiktive Laufbahn berechnet. 
 

 
Widerspruch und Antrag auf Anpassung der Familienzuschläge ab dem dritten Kind 

Da das Bundesverfassungsgericht zur Zeit noch prüft, ob bei Beamten und Beamtinnen mit 
drei oder mehr Kindern die familienbezogenen Besoldungsbestandteile rechtswidrig zu niedrig 
bemessen sind, sollten die betroffenen Kolleginnen und Kollegen Widerspruch einlegen und 
einen Antrag auf Anpassung der Familienzuschläge für das Jahr 2019 stellen. 
Einen entsprechenden Musterantrag finden Sie im Mitgliederbereich der Homepage 
(www.phv-nw.de) zum Download. 
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Neuregelung zur Flexibilisierung 

Da in wenigen Wochen mit dem Beginn der Abiturprüfungsphase der Unterricht der Q 2 entfällt, 
möchten wir Sie in diesem Kontext noch einmal auf die Neuregelung des § 93 Abs. 2 
Schulgesetz hinweisen:  
Die wöchentliche Pflichtstundenzahl kann nach Maßgabe des Ministeriums nun für einen 
Zeitraum von bis zu 6 Monaten um bis zu 6 Stunden über- bzw. unterschritten werden. Nach 
wie vor gilt, dass eine Überschreitung um mehr als 2 Stunden für mehr als 2 Wochen in der 
Regel nicht ohne Zustimmung der Lehrkraft erfolgen soll.  
 
Angesichts der Neuregelung empfiehlt der Philologenverband: 

• Prüfen Sie genau, ob im Rahmen der individuellen Belastung eine Flexibilisierung für 
Sie tragbar ist. Lehnen Sie ggf. eine Flexibilisierung um mehr als 2 Wochenstunden für 
mehr als 2 Wochen ab. Sollten Sie trotzdem angewiesen werden, wenden Sie sich bitte 
an Ihre/n PhV-Personalrat bzw. -rätin. 

• Vereinbaren Sie bei Zustimmung zu einer Flexibilisierung zeitgleich schriftlich mit der 
Schulleitung, wie der Ausgleich konkret im Verlauf des Schuljahres erfolgen soll. 

• Gehen Sie im Gespräch mit der Schulleitung auf die Möglichkeit ein, Unterricht im 
Rahmen einer Einstellung mit flexiblen Mitteln abzudecken. Auf diese Weise müssen 
ggf. nur kurze Zeiträume bis zur Einstellung einer Vertretungslehrkraft überbrückt 
werden. 

• Widersprechen Sie ggf. einem Unterrichtseinsatz unterhalb Ihres Deputats, damit Sie 
die Stunden nicht im folgenden Halbjahr nacharbeiten müssen.  


